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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1993

Norm

ASGG §67 Abs1 Z1

Rechtssatz

Ein Bescheid, mit dem der Antrag auf Gewährung von Krankengeld abgewiesen wurde, bildet keine Grundlage für eine

Klage auf Ersatz von Kosten der Anstaltspflege in dieser Zeit.
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